
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen 

Bebauungsplan 99 Dorpe – Südost – 2. Änderung: Frühzeitige Beteiligung 

Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Kürten hat in seiner Sitzung am 
25.04.2024 folgende Beschlüsse gefasst:  
 

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 99 (Dorpe – Südost) - 2.Änderung wird gemäß 

§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Ziel des Bebauungsplanes ist die Op-

timierung der Bebauungsmöglichkeit eines Wohnbaugrundstückes. Der räumliche Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem als Anlage 1 beigefügten Lage-

plan, der Bestandteil dieses Beschlusses ist. 

2. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes 99 (Dorpe – Südost) wird als Bebauungsplan 

der Innenentwicklung gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. Von einer 

Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. 

3. Auf Grundlage des vorgestellten Planungsentwurfes wird die frühzeitige Beteiligung-

der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

 
Das ca. 1.000 m² große Plangebiet liegt am östlichen Rand der Ortslage Dorpe und befindet 
sich aktuell im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 99 (Dorpe-Südost). Die Fläche des Än-
derungsbereichs ist aktuell unbebaut. Der Geltungsbereich liegt unmittelbar südlich eines mit 
einem Doppelhaus bebauten Wohngrundstücks. Südlich des Plangebiets erstreckt sich ein mit 
6 freistehenden Einfamilienhäusern geplantes Neubaugebiet (Bebauungsplan 99-1. Änderung). 
 
Der Eigentümer beabsichtigt die Errichtung eines Doppelhauses mit Senkrechtstellplätzen in 
ausreichender Anzahl vor dem Gebäude. Der rechtskräftige Bebauungsplan weist hier ein All-
gemeines Wohngebiet mit einer GRZ von 0,3 und einer 14,0 m tiefen überbaubaren Grund-
stücksfläche, die in einem Abstand von 3,0 m zur Erschließungsstraße festgesetzt wurde aus. 
Die festgesetzte GRZ sowie die Lage der überbaubaren Grundstücksfläche lassen das von Ei-
gentümer geplante Vorhaben nicht zu. Daher soll im Zuge der 2. Änderung des Bebauungsplans 
analog zur ersten Änderung des Bebauungsplanes die GRZ auf 0,4 erhöht werden. Zudem soll 
die überbaubare Grundstücksfläche um 4,0 m nach Osten verschoben werden. 
 
Den Planbereich entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Übersichtsplan. 
 



 

 
 
Bebauungsplan 99 – 2. Änderung „Dorpe-Süd-Ost“ 
Mit Genehmigung des Rhein.- Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 
 
Im Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, liegen die Planentwürfe in der Zeit vom: 
 
31.01.2025 bis einschließlich 03.03.2025 
 
im Rathaus der Gemeinde Kürten beim Stab für Gemeindeentwicklung und Umwelt, Karlheinz-
Stockhausen-Platz 1, 51515 Kürten während der allgemeinen Dienstzeiten und zwar werktags 
 
Montag, Dienstag und Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 
Die oben genannten Planentwürfe können in der obenstehenden Frist außerdem im Internet 
unter:  
 
https://www.kuerten.de/aktuelle-planverfahren  
 
eingesehen werden. Bei Bedarf werden Ihnen die Unterlagen auch in analoger Form zuge-
schickt. 
 
Während der oben genannten Fristen können von jedermann Stellungnahmen schriftlich, zur 
Niederschrift oder per Email vorgebracht werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie bitte 
an den Bürgermeister der Gemeinde Kürten, Gemeindeentwicklungsplanung und Umwelt, 



 

Karlheinz- Stockhausen- Platz 1, 51515 Kürten. Stellungnahmen per Email bitte an planungs-
amt@kuerten.de.  
 
Hinweise: 
Die in den Bauleitplanungen genannten technischen Regelwerke wie DIN-Vorschriften und 
VDI-Normen können wie vorstehend angegeben eingesehen werden.  
 
Es liegen umweltbezogene Informationen in Form von Gutachten, dem Umweltbericht und 
Stellungnahmen zu folgenden Themen vor: 
 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Flächenverbrauch 

o Informationen zur Flächeninanspruchnahme und Nachverdichtung 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft  
o Informationen zum Landschaftsplan sowie zu Schutzgebieten 
o Informationen zum Erhalt des Ortsbildes 

 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 

o Informationen zum Immissionsschutz sowie zu Maßnahmen zum Schallschutz 
 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

o Informationen zur Umweltprüfung, zum Artenschutz und zu Lebensraum-/  
Biotopstrukturen 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
o Informationen zu Altlasten und Bodensanierung, zur Schutzwürdigkeit der Bö-

den, zur Versiegelung, zur Eingriffsregelung und zum Kompensationsbedarf 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser  
o Informationen zur Ver- und Entsorgung 

 
Folgende Gutachten liegen zu den Bauleitplanungen vor: 
 
Boden 
 Slach & Partner mbB Beratende Ingenieure: Gutachten über die Möglichkeit zur Versicke-

rung von Niederschlagsabflüssen für das BV: B-Plan Dorpe 99 (hier: Flurstück 2801) in 
51515 Kürten-Spitze, Wipperfürth, Januar 2016  

Immissionen 
 ACCON Köln GmbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 99 der Ge-

meinde Kürten, Köln, Juni 2015 

 
Nach den oben angegebenen Fristen abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Normen-
kontrolle) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. Nach Abschluss der Beteiligungen prüft der Rat der Gemeinde Kürten 
die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen und teilt das Ergebnis mit. 
 
 
Kürten, den 16.01.2025       Willi Heider 
          Bürgermeister 



 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen 

Bebauungsplan 102 (Nahversorgung Kürten): Offenlage 

10. Flächennutzungsplanänderung: Offenlage 

Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Kürten hat in seiner Sitzung am 
28.11.2024 folgende Beschlüsse gefasst:  
 
„1. Der Entwurf des Bebauungsplanes 102 (Nahversorgung Kürten) wird gemäß § 3 Abs. 2 
sowie § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt. Der Geltungsbereich ist dieser 
Vorlage beigefügt.“ 

 
„2. Der Entwurf der 10. Flächennutzungsplanänderung wird gemäß § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 
2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt. Der Geltungsbereich ist dieser Vorlage beige-
fügt.“ 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 102 und parallel der 10. Änderung des Flächennut-
zungsplanes ist beabsichtigt, das bestehende Nahversorgungszentrum am östlichen Ortsaus-
gang des Ortsteils Kürtens zu erweitern. Es ist ein Ersatzneubau des REWE-Marktes (1.700 
m²) sowie ein Neubau eines Drogeriemarktes (700m²) vorgesehen. Zwischen den neu zu er-
richtenden Gebäuden ist eine Stellplatzanlage mit 100 Stellplätzen geplant. 
 
Die Planbereiche entnehmen Sie bitte den nachstehenden Übersichtsplänen. 
 

 
 
Bebauungsplan 102 (Nahversorgung Kürten) 
Mit Genehmigung des Rhein.- Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 
 



 

 
 

10. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Mit Genehmigung des Rhein.- Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 
 
 
 



 

 

Kompensationsflächen für den Bebauungsplan 102 (Nahversorgung Kürten); Gemeinde 
Leichlingen, Gemarkung Witzhelden, Flur 11, Flurstück 6 
Mit Genehmigung des Rhein.- Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 
 

 
Die Planentwürfe sowie Begründungen mit Umweltberichten und die vorhandenen umwelt-
bezogenen Informationen liegen in der Zeit vom: 
 
31.01.2025 bis einschließlich 03.03.2025 
 
im Rathaus der Gemeinde Kürten beim Stab für Gemeindeentwicklung und Umwelt, Karl-
heinz-Stockhausen-Platz 1, 51515 Kürten während der allgemeinen Dienstzeiten und zwar 
werktags 
 
Montag, Dienstag und Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 
Die oben genannten Planentwürfe können in der obenstehenden Frist außerdem im Internet 
unter  
 
https://www.kuerten.de/aktuelle-planverfahren 
 
eingesehen werden. Bei Bedarf werden Ihnen die Unterlagen auch in analoger Form zuge-
schickt. 
 
Während der oben genannten Fristen können von jedermann Stellungnahmen schriftlich, zur 
Niederschrift oder per Email vorgebracht werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie 
bitte an den Bürgermeister der Gemeinde Kürten, Gemeindeentwicklungsplanung und Um-



 

welt, Karlheinz- Stockhausen- Platz 1, 51515 Kürten. Stellungnahmen per Email bitte an pla-
nungsamt@kuerten.de.  
 
Hinweise: 
Die in den Bauleitplanungen genannten technischen Regelwerke wie DIN-Vorschriften und 
VDI-Normen können wie vorstehend angegeben eingesehen werden.  
 
Es liegen umweltbezogene Informationen in Form von Gutachten, dem Umweltbericht und 
Stellungnahmen zu folgenden Themen vor: 
 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Flächenverbrauch 

o Informationen zur Flächeninanspruchnahme und Nachverdichtung 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft  
o Informationen zum Landschaftsplan sowie zu Schutzgebieten 
o Informationen zur Wertigkeit, Erhaltung und Aufwertung des Landschaftsbilds 
o Informationen zur Biotopstruktur 

 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 

o Informationen zum Immissionsschutz und Verkehr (Lärm) sowie zu Maßnah-
men zum Schallschutz 

o Auswirkungen auf Bevölkerung 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft 
o Informationen zur- Kalt-/ Frischluftentstehung  
o Informationen zu klimatischen Auswirkungen 

 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

o Informationen zur Umweltprüfung, zum Artenschutz und zu Lebensraum-/  
Biotopstrukturen 

o Informationen zu allgemeindienenden Vermeidungs-, Verminderungs- und Er-
satzmaßnahmen 

o Informationen zur Eingriffsregelung und zum Kompensationsbedarf 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
o Informationen zu Altlasten und Bodensanierung, zur Schutzwürdigkeit der Bö-

den, zur Versiegelung, zur Eingriffsregelung und zum Kompensationsbedarf 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser  
o Informationen zum Hochwasserschutz 
o Informationen zu Grundwasser und Wasserschutz 
o Informationen zu urbanen Sturzfluten 
o Informationen zur Ver- und Entsorgung 

 



 

Folgende Gutachten liegen zu den Bauleitplanungen vor: 
 
Artenschutz 
 Planungsbüro Ginster Landschaft + Umwelt: Artenschutzrechtliche Prüfung – Entwick-

lung eines Nahversorgungsstandortes an der Wipperfürther Straße, Meckenheim, Mai 
2022  

Boden 
 TERRA Umwelt Consulting GmbH: Gutachten über geotechnische Untersuchungen –  

Neubau von Geschäftsgebäuden Wipperfürther Straße 51515 Kürten, Neuss, 16.05.2023 

Hochwasser/ Niederschlagswasser/ Entwässerung 
 dk Teamplan GmbH: Wipperfürther Straße 400-412, Kürten – Entwässerung – Vorpla-

nung, Erläuterungsbericht, Fließschema, Dimensionierung nach DWA-A 138, Flä-
chenermittlung, Kanalberechnung nach DWA-A 118, Datenblatt SediSubstrator-Anlage, 
Pläne, Bonn, August 2024  

 dk Teamplan GmbH: Wipperfürther Straße 400-412, Kürten – Einmündung – Entwurfs-
planung, Erläuterungsbericht, Kostenberechnung, Pläne, Bonn, Juli 2024  

 Hydrotec Ingenieursgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH: Stellungnahme – Nach-
weis Hochwasserunschädlichkeit nach § 78 WHG, Essen, 23.09.2024 

 Hydrotec Ingenieursgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH: Projektbericht – Starkre-
gennachweis im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 102 in 
Kürten, Aachen, November 2024 

Immissionen 
 TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG: Gutachten, Geräuschemissionen und -

immissionen – Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Sondergebiet Nahversor-
gung Kürten“ in der Gemeinde Kürten, Essen, 08.11.2024 

Klima 
 Gesellschaft für angewandte Geowissenschaften: Klimaanalyse zum Bebauungsplan Nr. 

102 „Sondergebiet Nahversorgung Kürten“ sowie zur 10. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Gemeinde Kürten für den Bereich „Sondergebiet Nahversorgung Kürten“, 
Bonn, November 2024  

Mensch 
 CIMA Beratung + Management GmbH: Verträglichkeitsgutachten zur geplanten Ansied-

lung eines Vollsortimenters und eines Drogeriefachmarktes in Kürten-Mitte, Wipper-
fürther Straße, Köln, 08.11.2024 

 Brilon Bondzio Weiser Ingenieursgesellschaft für Verkehrswesen mbH: Verkehrsunter-
suchung zur Errichtung eines Lebensmittel- und Drogeriemarktes an der Wipperfürther 
Straße in Kürten – Schlussbericht, Bochum, März 2023 

Umwelt 
 Gesellschaft für angewandte Geowissenschaften: Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 

zum Bebauungsplan Nr. 102 „Sondergebiet Nahversorgung Kürten“, Bonn, November 
2024  

 Ingenieurbüro für Vermessung, Planung, Stadtentwicklung: Allgemeine Vorprüfung für 
den Bau von Einrichtungen des großflächigen Einzelhandels im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 102 „Nahversorgung Kürten“ in Kürten, 
Bonn, 30.04.2024  

 Ingenieurbüro für Vermessung, Planung, Stadtentwicklung: Begründung mit Umweltbe-
richt, Bonn, November 2024  



 

Nach den oben angegebenen Fristen abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Nor-
menkontrolle) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hät-
ten geltend gemacht werden können. Nach Abschluss der Beteiligungen prüft der Rat der 
Gemeinde Kürten die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen und teilt das Ergebnis mit. 

 
 
 
 
Kürten, den 16.01.2025       Willi Heider 
          Bürgermeister 



 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen 

Bebauungsplan 112 „Feuerwehrgerätehaus Olpe“: Offenlage 

17. Flächennutzungsplanänderung: Offenlage  

Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Kürten hat in seiner Sitzung am 
05.09.2024 folgende Beschlüsse gefasst:  
 

„1. Gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) werden die Öffentlichkeit und die Trä-

ger öffentlicher Belange im Verfahren des Bebauungsplanes 112 „Feuerwehrgerä-

tehaus Olpe“ beteiligt. Ziel des Bebauungsplanes ist die Errichtung eines Ersatzneu-

baus des Feuerwehrgerätehauses für die Ortschaft Olpe. 

2. Gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) werden die Öffentlichkeit und die Träger 

öffentlicher Belange im Verfahren der 17. Flächennutzungsplanänderung beteiligt. Ziel 

der Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Errichtung eines Ersatzneubaus des 

Feuerwehrgerätehauses für die Ortschaft Olpe“ 

 
Das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kürten-Olpe entspricht nicht mehr den 
heutigen technischen und räumlichen Anforderungen an ein Feuerwehrhaus. Um für zukünftige 
Aufgaben gerüstet zu sein, ist ein Ersatzneubau am östlichen Ortsrand der Ortslage Olpe not-
wendig. Der Bebauungsplan 112 und die im Parallelverfahren dazu stattfindende 17. Flächen-
nutzungsplanänderung sollen hierfür die baurechtlichen Voraussetzungen schaffen.  
 
Die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte im Zeitraum vom 09.01.2024 
bis einschließlich 09.02.2024. Hierzu gingen insbesondere vom Rheinisch-Bergischen Kreis 
planungsrelevante Anregungen ein. Die Einwände betrafen überwiegend die planungsrechtli-
che Absicherung der Alleebäume entlang der Landesstraße 146. Die Planung wurde dement-
sprechend nachgeschärft, wodurch eine erneute Offenlage gemäß § 4a Abs. 3 BauGB notwen-
dig ist. Anregungen sind daher nur zu den geänderten Planbestandteilen zulässig.    
 
Die Planbereiche entnehmen Sie bitte den nachstehenden Übersichtsplänen. 
 



 

 
 
Bebauungsplan 112 „Feuerwehrgerätehaus Olpe“ 
Mit Genehmigung des Rhein.- Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 



 

 
 
17. Flächennutzungsplanänderung 
Mit Genehmigung des Rhein.- Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 
 
Im Zuge der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB, liegen die Planentwürfe in der Zeit vom: 
 
31.01.2025 bis einschließlich 03.03.2025 
 
im Rathaus der Gemeinde Kürten beim Stab für Gemeindeentwicklung und Umwelt, Karlheinz-
Stockhausen-Platz 1, 51515 Kürten während der allgemeinen Dienstzeiten und zwar werktags 
 
Montag, Dienstag und Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 
Die oben genannten Planentwürfe können in der obenstehenden Frist außerdem im Internet 
unter:  
 
https://www.kuerten.de/aktuelle-planverfahren 
 
eingesehen werden. Bei Bedarf werden Ihnen die Unterlagen auch in analoger Form zuge-
schickt. 
 
Während der oben genannten Fristen können von jedermann Stellungnahmen schriftlich, zur 
Niederschrift oder per Email vorgebracht werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie bitte 



 

an den Bürgermeister der Gemeinde Kürten, Gemeindeentwicklungsplanung und Umwelt, 
Karlheinz- Stockhausen- Platz 1, 51515 Kürten. Stellungnahmen per Email bitte an planungs-
amt@kuerten.de.  
 
Hinweise: 
Die in den Bauleitplanungen genannten technischen Regelwerke wie DIN-Vorschriften und 
VDI-Normen können wie vorstehend angegeben eingesehen werden.  
 
Es liegen umweltbezogene Informationen in Form von Gutachten, dem Umweltbericht und 
Stellungnahmen zu folgenden Themen vor: 
 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Flächenverbrauch 

o Informationen zur Flächeninanspruchnahme und Nachverdichtung 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft  
o Informationen zum Landschaftsplan sowie zu Schutzgebieten 
o Informationen zur Wertigkeit, Erhaltung und Aufwertung des Landschaftsbilds 
o Informationen zur Biotopstruktur 

 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 

o Informationen zum Immissionsschutz sowie zu Maßnahmen zum Schallschutz 
o Auswirkungen auf Bevölkerung 

 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft 

o Informationen zur- Kalt-/ Frischluftentstehung  
o Informationen zu klimatischen Auswirkungen 

 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

o Informationen zur Umweltprüfung, zum Artenschutz und zu Lebensraum-/  
Biotopstrukturen 

o Informationen zu allgemeindienenden Vermeidungs-, Verminderungs- und Er-
satzmaßnahmen 

o Informationen zur Eingriffsregelung und zum Kompensationsbedarf 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
o Informationen zu Altlasten und Bodensanierung, zur Schutzwürdigkeit der Bö-

den, zur Versiegelung, zur Eingriffsregelung und zum Kompensationsbedarf 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser  
o Informationen zu Grundwasser und Wasserschutz 
o Informationen zu urbanen Sturzfluten 
o Informationen zur Ver- und Entsorgung 

 



 

Folgende Gutachten liegen zu den Bauleitplanungen vor: 
 
Artenschutz 
 Büro für Faunistik & Freilandforschung: Kurzbericht – Habitatkartierung Fledermäuse im 

Zuge der Planung eines Feuerwehrgerätehauses in Kürten-Olpe, Königswinter, Juli 2023 

 Gemeinde Kürten – Gemeindeentwicklungsplanung und Umwelt: Artenschutzprüfung 
Stufe I (Vorprüfung) zum Bebauungsplan 112 (Feuerwehrgerätehaus Olpe), Kürten, Au-
gust 2023 

 Sturmberg Baumexperten: Sachverständigenbericht-Bericht – zu Voruntersuchungen und 
möglichen Folgen für einen Baumbestand im Zuge von geplanten Baumaßnahmen vom 
16.05.2022 

Boden 
 Slach & Partner mbB Beratende Ingenieure: Bodengutachten für das Bauvorhaben „Er-

richtung eines Feuerwehrgerätehauses“ auf einem Grundstück in Kürten-Olpe, Wipper-
fürth, Mai 2023 

Immissionen 
 Peutz Consult GmbH: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Errichtung eines Feu-

erwehrgerätehauses im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 112 der Gemeinde Kür-
ten, Dortmund, 07.07.2023 

Mensch 
 Ingenieurbüro Holzem & Hartmann GmbH & Co. KG: Neues Feuerwehrhaus Kürten – 

Olpe – Erläuterungsbericht zur Machbarkeitsstudie verkehrstechnische Untersuchung Er-
gänzung Variante 5 – Ausfahrt Denkmal, Neunkirchen-Seelscheid, 17.08.2022 

Umwelt 
 Gemeinde Kürten – Gemeindeentwicklungsplanung und Umwelt: Landschaftspflegeri-

scher Fachbeitrag zum Bebauungsplan 112 (Feuerwehrgerätehaus Olpe), Kürten, August 
2023 

 Lomb – Artenschutzprüfungen, Fachbeiträge, ökologische Gutachten: Nachtrag zum Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag für den Bebauungsplan 112 (Feuerwehrgerätehaus Olpe), 
Bonn, 14.08.2024  

 
 
Nach den oben angegebenen Fristen abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Normen-
kontrolle) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. Nach Abschluss der Beteiligungen prüft der Rat der Gemeinde Kürten 
die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen und teilt das Ergebnis mit. 
 
 
 
 
 
Kürten, den 16.01.2025       Willi Heider 
          Bürgermeister 



 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen 

Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Kürten hat in seiner Sitzung am 
28.11.2024 folgenden Beschluss zur öffentlichen Auslegung gefasst: 
 

1. „Auf Grundlage der vorgestellten Planungsentwürfe wird die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) für die 19. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und den Bebauungsplan 124 (Buchholzberg) beschlossen.“  

 
Die Planung möchte die vorhandene Nutzung (Lagerhalle und Galabaubetrieb) legalisieren. 
Dies geht mit einer Flächennutzungsplanänderung einher. Das Plangebiet befindet sich im süd-
lichen Bereich der Ortschaft Dürscheid. 
Den Planbereich entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Übersichtsplan. 

 
Bebauungsplan 124 (Buchholzberg) und 19. Änderung des FNP 
Mit Genehmigung des Rhein.- Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 
 

Der Planentwurf sowie Begründung und die vorhandenen umweltbezogenen Informationen lie-
gen in der Zeit vom: 
 
 31.01.2025 bis einschließlich 03.03.2025 
 
im Rathaus der Gemeinde Kürten beim Stab für Gemeindeentwicklung und Umwelt, Karlheinz-
Stockhausen-Platz 1, 51515 Kürten während der allgemeinen Dienstzeiten und zwar werktags 
 
Montag, Dienstag und Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
öffentlich aus. 
Der oben genannte Planentwurf sowie Begründung mit den dazugehörigen umweltbezogenen 
Informationen können in der genannten Frist außerdem im Internet unter: 
https://www.kuerten.de/aktuelle-planverfahren 
eingesehen werden. 
 



 

Während der oben genannten Fristen können von jedermann Stellungnahmen schriftlich, zur 
Niederschrift oder per Email vorgebracht werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie bitte 
an den Bürgermeister der Gemeinde Kürten, Planung und Umwelt, Karlheinz- Stockhausen- 
Platz 1, 51515 Kürten. Stellungnahmen per Email bitte an planungsamt@kuerten.de.  
 
Hinweise: 
Die in den Bauleitplanungen genannten technischen Regelwerke wie DIN-Vorschriften und 
VDI-Normen können wie vorstehend angegeben eingesehen werden.  

 
Folgende Gutachten / Umweltbezogene Informationen liegen zu der Bauleitplanung vor: 

 Umweltbericht zum Bebauungsplan 124 und 19. FNP Änderung, Artenschutzrechtli-
cher Fachbeitrag zum Bebauungsplan 124 und zur 19. FNP – Änderung, November 
2024– Büro Mestermann, Warstein; 

 
Nach den oben angegebenen Fristen abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Normen-
kontrolle) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. Nach Abschluss der Beteiligungen prüft der Rat der Gemeinde Kürten 
die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen und teilt das Ergebnis mit. 
 
 
 
 
Kürten, den 17.01.2025       Willi Heider 
          Bürgermeister 
 
 
 
 
 



 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen 

Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Kürten hat in seiner Sitzung am 
28.11.2024 folgenden Beschluss zur öffentlichen Auslegung gefasst: 
 
„Der Entwurf des Bebauungsplanes 121 (Altensaal) wird gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) öffentlich ausgelegt.“  
 
Eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche soll im Rahmen einer Nachverdichtung einer 
Mischgebietsnutzung zugeführt werden. Als Nutzungsformen sind insbesondere Wohngebäude 
und nicht störende Gewerbe- und Handwerksbetriebe vorgesehen. Der Geltungsbereich umfasst 
mehrere Grundstücke zwischen der Kölner Straße, dem Hachenberger Weg und der Biesfelder 
Straße im Ortsteil Altensaal. 
Den Planbereich entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Übersichtsplan. 

 
Bebauungsplan 121 (Altensaal) 
Mit Genehmigung des Rhein.- Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 
 

Der Planentwurf sowie Begründung und die vorhandenen umweltbezogenen Informationen lie-
gen in der Zeit vom: 
 
 31.01.2025 bis einschließlich 03.03.2025 
 
im Rathaus der Gemeinde Kürten beim Stab für Gemeindeentwicklung und Umwelt, Karlheinz-
Stockhausen-Platz 1, 51515 Kürten während der allgemeinen Dienstzeiten und zwar werktags 
 
Montag, Dienstag und Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
öffentlich aus. 
Der oben genannte Planentwurf sowie Begründung mit den dazugehörigen umweltbezogenen 
Informationen können in der genannten Frist außerdem im Internet unter: 
https://www.kuerten.de/aktuelle-planverfahren 
eingesehen werden. 
 



 

Während der oben genannten Fristen können von jedermann Stellungnahmen schriftlich, zur 
Niederschrift oder per Email vorgebracht werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie bitte 
an den Bürgermeister der Gemeinde Kürten, Planung und Umwelt, Karlheinz- Stockhausen- 
Platz 1, 51515 Kürten. Stellungnahmen per Email bitte an planungsamt@kuerten.de.  
 
Hinweise: 
Die in den Bauleitplanungen genannten technischen Regelwerke wie DIN-Vorschriften und 
VDI-Normen können wie vorstehend angegeben eingesehen werden.  
 
Folgende Schutzgüter werden tangiert: 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Flächenverbrauch 

o Informationen zur Flächeninanspruchnahme und Nachverdichtung 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft  

o Informationen zum Landschaftsplan sowie zu Schutzgebieten 
o Informationen zur Wertigkeit, Erhaltung und Aufwertung des Landschaftsbilds 
o Informationen zur Biotopstruktur 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 
o Informationen zum Immissionsschutz sowie zu Maßnahmen zum Schallschutz 
o Auswirkungen auf Bevölkerung 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft 
o Informationen zur- Kalt-/ Frischluftentstehung  
o Informationen zu klimatischen Auswirkungen 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 
o Informationen zur Umweltprüfung, zum Artenschutz und zu Lebensraum-/  

Biotopstrukturen 
o Informationen zu allgemeindienenden Vermeidungs-, Verminderungs- und Er-

satzmaßnahmen 
o Informationen zur Eingriffsregelung und zum Kompensationsbedarf 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
o Informationen zu Altlasten und Bodensanierung, zur Schutzwürdigkeit der Bö-

den, zur Versiegelung, zur Eingriffsregelung und zum Kompensationsbedarf 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser  

o Informationen zu Grundwasser und Wasserschutz 
o Informationen zur Ver- und Entsorgung 

 
Folgende Gutachten / Umweltbezogene Informationen liegen zu der Bauleitplanung vor: 

 Umweltbericht zum Bebauungsplan 121 „Altensaal“, Gemeinde Kürten – Büro Ute 
Lomb, Bonn 08.10.2024 

 Schalltechnisches Prognosegutachten, Erweiterung Bebauungsplan „Biesfelder Straße-  
Hachenberger Weg – Altensaal“ in Kürten-Bechen, Projekt-Nr.: 21266, GRA-
NER+PARTNER INGENIEURE, Bergisch-Gladbach, 08.11.2021  

 Hydrogeologisches Gutachten, Bebauungsplan Nr. 121 Altensaal, Versickerungsversu-
che zur Beurteilung der Möglichkeit für eine Niederschlagswasserversickerung, Ge-
meinde Kürten, Gemarkung Bechen, Flur 23, Flurstücke 60, 70, Projekt-Nr.22120900, 
Bearb.: Dipl. Geol. K.-U. Reitz, GEOCONSULT, Beratende Ingenieure und Geologen, 
Bergisch-Gladbach, 14.12.2023  

 Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe 1, Bebauungsplan Nr. 121 Altensaal, Gemeinde 
Kürten, Dipl. Geogr. Ute Lomb, Bonn, 08.10.2024  

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag, Bebauungsplan Nr. 121 Altensaal, Gemeinde 
Kürten, Dipl. Geogr. Ute Lomb, Bonn, 08.10.2024   

 



 

Nach den oben angegebenen Fristen abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Normen-
kontrolle) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. Nach Abschluss der Beteiligungen prüft der Rat der Gemeinde Kürten 
die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen und teilt das Ergebnis mit. 
 
 
 
 
Kürten, den 17.01.2025       Willi Heider 
          Bürgermeister 
 
 
 
 
 



 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen 

Außenbereichssatzung Haasbach: Offenlage 

Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Kürten hat in seiner Sitzung am 
26.04.2024 folgende Beschlüsse gefasst:  
 

1. „Hiermit wird entsprechend der in der Sitzung vorgelegten Planzeichnung die 

Aufstellung und Offenlage der Außenbereichssatzung „Haasbach“ gemäß § 35 

(6) Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Die Satzung besteht aus einer Plan-

zeichnung und dem Satzungstext. Ihr ist eine Begründung beigefügt. 

2. Der Entwurf der Außenbereichssatzung „Haasbach“ wird gemäß § 3 (2) Bauge-

setzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt.“ 

 
Der Bau- und Planungsausschuss ist in seiner Sitzung am 26.04.2024 dem Antrag auf Aufstel-
lung einer Außenbereichssatzung für die Ortslage Haasbach gefolgt. Die Außenbereichssatzung 
verfolgt im Wesentlichen das Ziel, für die vorhandenen Gebäude langfristig eine bessere Per-
spektive für die bauliche Nutzung zu erreichen und für den Bereich Haasbach planungsrechtli-
che Klarheit zu schaffen. 
 
Den Planbereich entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Übersichtsplan. 
 



 

 
 
Außenbereichssatzung „Haasbach“ 
Mit Genehmigung des Rhein.- Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 
 
Im Zuge der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB, liegen die Planentwürfe in der Zeit vom: 
 
31.01.2025 bis einschließlich 03.03.2025 
 
im Rathaus der Gemeinde Kürten beim Stab für Gemeindeentwicklung und Umwelt, Karlheinz-
Stockhausen-Platz 1, 51515 Kürten während der allgemeinen Dienstzeiten und zwar werktags 
 
Montag, Dienstag und Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 
Die oben genannten Planentwürfe können in der obenstehenden Frist außerdem im Internet 
unter:  
 
https://www.kuerten.de/aktuelle-planverfahren  
 



 

eingesehen werden. Bei Bedarf werden Ihnen die Unterlagen auch in analoger Form zuge-
schickt. 
 
Während der oben genannten Fristen können von jedermann Stellungnahmen schriftlich, zur 
Niederschrift oder per Email vorgebracht werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie bitte 
an den Bürgermeister der Gemeinde Kürten, Gemeindeentwicklungsplanung und Umwelt, 
Karlheinz- Stockhausen- Platz 1, 51515 Kürten. Stellungnahmen per Email bitte an planungs-
amt@kuerten.de.  
 
Hinweise: 
Die in den Bauleitplanungen genannten technischen Regelwerke wie DIN-Vorschriften und 
VDI-Normen können wie vorstehend angegeben eingesehen werden.  
 
Es liegen umweltbezogene Informationen in Form von Gutachten, dem Umweltbericht und 
Stellungnahmen zu folgenden Themen vor: 
 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Flächenverbrauch 

o Informationen zur Flächeninanspruchnahme und Nachverdichtung 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft  
o Informationen zum Landschaftsplan sowie zu Schutzgebieten 
o Informationen zur Wertigkeit, Erhaltung und Aufwertung des Landschaftsbilds 

 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

o Informationen zur Eingriffsregelung und zum Kompensationsbedarf 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
o Informationen zu Altlasten und Bodensanierung, zur Schutzwürdigkeit der Bö-

den, zur Versiegelung, zur Eingriffsregelung und zum Kompensationsbedarf 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser  
o Informationen zur Niederschlagswasserbeseitigung 
o Informationen zur Ver- und Entsorgung 

 
 
Nach den oben angegebenen Fristen abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Normen-
kontrolle) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. Nach Abschluss der Beteiligungen prüft der Rat der Gemeinde Kürten 
die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen und teilt das Ergebnis mit. 
 
 
 
 
 
Kürten, den 16.01.2025       Willi Heider 
          Bürgermeister 



 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen 

Außenbereichssatzung Kohlgrube: Offenlage 

Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Kürten hat in seiner Sitzung am 
28.11.2024 folgende Beschlüsse gefasst:  
 

1. „Der Aufstellungsbeschluss der Außenbereichssatzung Kohlgrube wird gemäß 

§ 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Dieser Vorlage ist ein Gel-

tungsbereich beigefügt. 

2. Der Entwurf der Außenbereichssatzung Kohlgrube wird gemäß § 3 Abs. 2 sowie 

§ 4 Abs. 2 öffentlich ausgelegt.“ 

 
Der Bau- und Planungsausschuss ist in seiner Sitzung am 26.04.2024 dem Antrag auf Aufstel-
lung einer Außenbereichssatzung für die Ortslage Kohlgrube gefolgt. Die Außenbereichssat-
zung verfolgt im Wesentlichen das Ziel, für die vorhandenen Gebäude langfristig eine bessere 
Perspektive für die bauliche Nutzung zu erreichen und für den Bereich Kohlgrube planungs-
rechtliche Klarheit zu schaffen. 
 
Den Planbereich entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Übersichtsplan. 
 

 
 
Außenbereichssatzung „Kohlgrube“ 
Mit Genehmigung des Rhein.- Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 



 

 
Im Zuge der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB, liegen die Planentwürfe in der Zeit vom: 
 
31.01.2025 bis einschließlich 03.03.2025 
 
im Rathaus der Gemeinde Kürten beim Stab für Gemeindeentwicklung und Umwelt, Karlheinz-
Stockhausen-Platz 1, 51515 Kürten während der allgemeinen Dienstzeiten und zwar werktags 
 
Montag, Dienstag und Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 
Die oben genannten Planentwürfe können in der obenstehenden Frist außerdem im Internet 
unter:  
 
https://www.kuerten.de/aktuelle-planverfahren 
 
eingesehen werden. Bei Bedarf werden Ihnen die Unterlagen auch in analoger Form zuge-
schickt. 
 
Während der oben genannten Fristen können von jedermann Stellungnahmen schriftlich, zur 
Niederschrift oder per Email vorgebracht werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie bitte 
an den Bürgermeister der Gemeinde Kürten, Gemeindeentwicklungsplanung und Umwelt, 
Karlheinz- Stockhausen- Platz 1, 51515 Kürten. Stellungnahmen per Email bitte an planungs-
amt@kuerten.de.  
 
Hinweise: 
Die in den Bauleitplanungen genannten technischen Regelwerke wie DIN-Vorschriften und 
VDI-Normen können wie vorstehend angegeben eingesehen werden.  
 
Es liegen umweltbezogene Informationen in Form von Gutachten, dem Umweltbericht und 
Stellungnahmen zu folgenden Themen vor: 
 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Flächenverbrauch 

o Informationen zur Flächeninanspruchnahme und Nachverdichtung 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft  
o Informationen zum Landschaftsplan sowie zu Schutzgebieten 
o Informationen zur Wertigkeit, Erhaltung und Aufwertung des Landschaftsbilds 

 
 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

o Informationen zur Eingriffsregelung und zum Kompensationsbedarf 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
o Informationen zu Altlasten und Bodensanierung, zur Schutzwürdigkeit der Bö-

den, zur Versiegelung, zur Eingriffsregelung und zum Kompensationsbedarf 
 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser  
o Informationen zur Niederschlagswasserbeseitigung 
o Informationen zur Ver- und Entsorgung 



 

Folgende Gutachten liegen zu den Bauleitplanungen vor: 
 
Artenschutz 
 Planungsbüro für Städtebau und Projektentwicklung: Artenschutzrechtliche Prüfung zur 

Satzung § 35 Abs. 6 BauGB – Kohlgrube – der Gemeinde Kürten, Dormagen, Juli 2024 

 
Nach den oben angegebenen Fristen abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Normen-
kontrolle) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. Nach Abschluss der Beteiligungen prüft der Rat der Gemeinde Kürten 
die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen und teilt das Ergebnis mit. 
 
 
 
 
 
Kürten, den 16.01.2025       Willi Heider 
          Bürgermeister 


